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Ausländerpolitik der SVP Stadt Zürich
In Zürich sollen Schweizer und Ausländer friedlich zusammen leben. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Zuwanderer die hiesigen Sitten und 
Gebräuche respektieren und sich an die Rechtsordnung halten. Integra
tion ist primär Sache der Ausländer. Wer Schweizer werden will, muss 
sich mit unserem Land identifizieren. Das Bürgerrecht soll das Privileg 
derer sein, die sich hier erfolgreich integriert haben. Der Schweizer Pass 
ist nicht der erste Schritt zur Integration, sondern deren Vollendung.

Fundament
Der Ausländeranteil in der Stadt Zürich beträgt über 30 Prozent und 
erhöht sich weiterhin stark; und dies trotz einer anhaltend hohen Ein
bürgerungsrate. Gleichzeitig ist zu verzeichnen, dass in den Kriminali
tätsstatistiken Ausländer zu ihrem Bevölkerungsanteil überproportio
nal vertreten sind. Dabei sind die eingebürgerten Ausländer noch nicht 
berücksichtigt.

Ferner ist zu beobachten, dass in gewissen Schulhäusern Schweizer Kin
der deutlich in der Unterzahl sind und dadurch in ihren Zukunftschan
cen benachteiligt werden. Chancengleichheit darf nicht zum Grundsatz 
verkommen, dass alle nur die gleich schlechten Chancen haben dürfen.

Verletzungen des Ausländerrechts werden nicht mit der gebotenen 
Konsequenz verfolgt, obwohl Gesetzgeber und Stimmvolk dies mehr
fach durch Verschärfung des Asyl- und Ausländerrechts verlangt haben. 
Massgebend sind insbesondere die Strafbestimmungen des Ausländer
gesetzes (Art. 115 - 120 AuG). Anzuwenden ist auch das Zivilgesetzbuch, 
welches im Art. 97a ZGB vorsieht, dass auf das Gesuch um Eheschlies
sung nicht einzutreten ist, wenn keine Lebensgemeinschaft begründet 
werden soll, sondern eine Umgehung der ausländerrechtlichen Bestim
mungen bezweckt wird.
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Familiennachzug stoppen! Familiennachzug ist auch in Richtung Hei
matland der Eingewanderten möglich. Weiter darf es keine Integrati
onsmassnahmen für Personen geben, die wieder ins Heimatland zu
rückkehren müssen.

Deshalb verlangt die SVP
Die Einbürgerung ist der Schlusspunkt der Integration, nicht deren 
Beginn. Darum sollen nur Ausländer eingebürgert werden, die inte
griert sind, die Gesetze beachten, die gesellschaftlichen Regeln re
spektieren und die hiesigen Sitten und Gebräuche kennen, in Wort 
und Schrift die deutsche Sprache beherrschen. Dies muss in einem 
Test nachgewiesen werden, um willkürlichen Masseneinbürgerun
gen entgegenzuwirken.

Mit der Einbürgerung ist auch die politische Mitsprache die Belohnung 
für eine nachhaltige Integration. Ausländer, die in unserem Staat mit
entscheiden wollen, müssen sich integrieren und die Einbürgerung an
streben. Abzulehnen sind daher Stimm und Wahlrecht für Ausländer. 
Der staatlich geförderte Ausländerbeirat ist abzuschaffen.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es genügend private Anbieter 
für Kurse gibt, welche für eine erfolgreiche Integration hilfreich sind. 
Die Stadt Zürich soll ihr Angebot an Integrationsangeboten auf das ab
solut Notwendige reduzieren und nur entgeltlich zu kostendeckenden 
Preisen anbieten.

Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen sind in separaten Klas
sen zu unterrichten, damit die Kinder mit guten Deutschkenntnissen 
nicht benachteiligt werden. Bei der Einschulung von Kindern illegal an
wesender Ausländer erfolgt durch die Schule automatisch eine Meldung 
an das Migrationsamt.
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Staatliche Unterstützung für illegal anwesende Ausländer ist auf das 
Minimum zubeschränken und nicht in Geld, sondern in Sachleistungen 
zu erbringen. Die Unterstützung ist im Rahmen der gesetzlichen Mög
lichkeiten vom Nachweis abhängig zu machen, dass sich die unterstütz
te Person darum bemüht, auszureisen.

Staatliche Unterstützung für legal anwesende Ausländer ist an konkrete 
Integrationsschritte wie Sprachkurse oder vom Nachweis genügender 
Integration abhängig zu machen.

Ehen, die nur der Umgehung der Ausländergesetzgebung dienen, sind 
konsequent zu bekämpfen. Zivilstandsbeamte dürfen in Anwendung 
geltender Gesetzesbestimmungen auf missbräuchliche Trauungsgesu
che nicht eintreten.

Die Stadt Zürich eignet sich nicht für den Betrieb von Asylzentren. Daher 
sollen in Zürich keine Asylzentren erstellt werden. Bestehende Container
siedlungen sind zu schliessen, auf geplante Siedlungen ist zu verzichten.

Der Stadtrat muss Druck ausüben, dass die Verfahren beschleunigt wer
den. Abgewiesene Asylbewerber müssen die Schweiz verlassen.

Es ist sicherzustellen, dass Spitalkapazitäten (insbesondere im Bereich 
der Notfallversorgung) nicht durch offensichtliche Bagatellfälle gebun
den werden, namentlich von Migranten, die von ihren Heimatländern 
keine Hausärzte kennen.

Ausländer, die sich illegal in der Schweiz aufhalten und das Land defi
nitiv verlassen müssen, erhalten nur eine minimale medizinische Not
versorgung.


